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1 Prüfungsgegenstand und Prüfungsauftrag 

Die Stiftung St. Johannis-Jungfrauenkloster (JJK) ist eine rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts. Sie 

wird gemäß § 5 ihrer Satzung von der Hansestadt Lübeck nach den Vorschriften der Gemeindeordnung 

(GO) verwaltet. Es handelt sich um Treuhandvermögen im Sinne von § 98 GO, demnach unterliegen die 

Jahresabschlüsse (JA) der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt (RPA). 

Gemäß § 92 Abs. 1 GO prüft in Gemeinden, in denen ein RPA besteht, dieses den JA und den Lagebericht 

mit allen Unterlagen dahingehend, ob 

1. der Haushaltsplan eingehalten ist, 

2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und belegt 

worden sind, 

3. bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie bei der Vermögens- und 

Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden ist, 

4. das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind, 

5. der Anhang zum JA vollständig und richtig ist,  

6. der Lagebericht zum JA vollständig und richtig ist. 

Das RPA kann gemäß § 92 Abs. 1 GO die Prüfung nach seinem pflichtgemäßen Ermessen beschränken 

und auf die Vorlage einzelner Prüfungsunterlagen verzichten. 

Die Prüfung wurde risikoorientiert und unter Berücksichtigung von Wesentlichkeitsgrenzen durch-

geführt. Die nicht geprüften, wesentlichen Positionen werden in diesem Bericht aufgeführt. 

Prüfungsgegenstand war der JA 2022. Dieser wurde im März 2024 vom Bürgermeister unterzeichnet und 

dem RPA zur Prüfung vorgelegt. Die Prüfung fand von Mai bis Juli 2024 statt.  

Die Stiftung JJK ist eine Anstaltsstiftung, d.h. sie setzt ihr Vermögen für den Stiftungszweck ein. Das Ver-

mögen der Stiftung besteht aus Grundbesitz (dem Kloster und Waldflächen u. a. in Waldhusen) und 

Kapitalvermögen. 
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2 Vorjahre 

Der Prüfungsbericht zum JA 2021 wurde am 05.06.2024 im Rechnungsprüfungsausschuss beraten1, die 

Feststellung durch die Bürgerschaft ist im November 2024 vorgesehen. 

 

Tabelle 1: Prüfungsbemerkungen der Vorjahre 

Thema RPA-Bericht Stellungnahme der 

Verwaltung 

Anmerkung 

JA 2012 

Eigenkapital Der Ausweis weicht 

von der vorgegebenen 

Gliederung ab. Freie 

und Zweckrücklage 

sind der Ergebnisrück-

lage zuzuordnen. 

Durch Änderung des 

Stiftungsgesetzes vom 

23.06.2020 sei es jetzt 

möglich, entsprechend 

vorzugehen.  

Die Verwaltung hat erklärt, den 

Ausweis im Eigenkapital zum 

01.01.2023 geändert zu haben. 

Der Ausweis wird bei der 

Prüfung des JA 2023 erneut 

geprüft. 

JA 2016 

Lagebericht:  

Wert des 

Baumbestandes 

Im Lagebericht soll auf 

die Wertentwicklung 

des Waldes hin-

gewiesen werden. 

Die Zustimmung der 

Verwaltung liegt vor. Es 

seien dafür aussage-

kräftige und voll-

ständige Inventare 

erforderlich. 

Im JA 2022 werden aufbereitete 

Inventurdaten für den Herbst 

2024 angekündigt. 

 

3 Haushaltsplan 

Der Haushaltsplan der Stiftung JJK wurde für das Jahr 2022 in der Sitzung der Bürgerschaft am 30.09.2021 

beschlossen2 und dem Innenministerium vorgelegt. Mit dem JA 2021 wurden zusätzliche Ermächti-

gungen in Höhe von 52 TEUR für die Kontengruppe (KGr) 52 Aufwendungen für Sach- und Dienst-

leistungen übertragen. 

  

                                                      

1 Vgl. VO/2024/13375. 

2 Vgl. VO/2021/10278. 
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4 Jahresabschluss 

Der JA der Stiftung besteht entsprechend § 91 GO aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrech-

nung und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beigefügt. 

4.1 Bilanz  

Die Bilanz ist rechnerisch richtig. Der Eigenkapitalausweis weicht von der in § 48 Gemeindehaushaltsver-

ordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) vorgegebenen Gliederung ab. Die Gliederungsnummern 1.011, 1.02 

und 1.03 existieren nicht, auch die Kontenart 200 ist in den Verwaltungsvorschriften über den Konten-

rahmen für die Haushalte der Gemeinden nicht enthalten. 

Die Anfangswerte stimmen jeweils mit den Schlussbilanzwerten des Vorjahres überein. Die Jahres-

ergebnisse stimmen mit der Ergebnisrechnung, die liquiden Mittel stimmen mit der Finanzrechnung 

überein. Des Weiteren wurden die Bilanzposten mit den Anlagen zum Anhang (Anlagen-, Forderungs- 

und Verbindlichkeitenspiegel) und dem Finanzbuchhaltungssystem abgestimmt. 

Laut Anhang wurde eine körperliche Inventur zum Ende des Wirtschaftsjahres 2023 durchgeführt. Da die 

letzte Inventur 2019 erfolgte, wäre diese zum JA 2022 erforderlich gewesen (Erläuterungen zu 

§ 37 Abs. 1 GemHVO-Doppik). 

Die geprüften wesentlichen Posten der Bilanz werden im Folgenden erläutert. Weitere wesentliche 

Posten der Bilanz, die nicht systematisch im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2022 geprüft wurden, 

sind: 

 Wald, Forsten, 

 Betriebs- und Geschäftsausstattung, 

 Stiftungskapital und 

 Zweckrücklage. 

 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen 

 31.12.2021 Veränderung 31.12.2022 

Kontenart 171 5.135 EUR +102.960 EUR 108.095 EUR 

Bei den offenen Forderungen handelte es sich weit überwiegend um Forderungen aus Holzverkäufen. 

Ursache für den Ausgleich der Forderungen im Folgejahr war der Verkauf zum Jahresende, die 

Forderungen beruhen auf Rechnungsabgrenzungen (siehe auch Tz. 4.2.1). 
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 Liquide Mittel 

 31.12.2021 Veränderung 31.12.2022 

KGr 18 1.031.411 EUR -104.521 EUR 926.890 

Neben dem laufenden Geschäftskonto (125 TEUR) bestehen die liquiden Mittel aus einer Termingeld-

anlage über 300 TEUR und zwei Spareinlagen über insgesamt 500 TEUR. 

Das RPA überprüfte die Kontostände aller Konten, erhebliche Kontobewegungen wurden nachvollzogen. 

Es gab keine Beanstandungen. 

 Sonstige Verbindlichkeiten 

 31.12.2021 Veränderung 31.12.2022 

KGr 37 73.367 EUR +112.601 EUR 185.968 EUR 

Die sonstigen Verbindlichkeiten haben 2024 um 113 TEUR zugenommen. Sie setzen sich im Wesentlichen 

aus Verbindlichkeiten gegenüber der HL zusammen (159 TEUR), es handelt sich um Rechnungs-

abgrenzungen. Der Großteil hiervon wiederum beruht auf der Abrechnung der Waldbewirtschaftung 

durch den Stadtwald (128 TEUR), die immer erst im Folgejahr stattfindet (siehe auch Tz. 4.2.2). 2022 

wurden unterjährig keine Abschläge an die HL gezahlt, so dass es zu einem starken Anstieg der 

Verbindlichkeiten kam. 

4.2 Ergebnisrechnung 

Die Aufstellung entspricht den Vorgaben des § 45 i.V.m. § 2 GemHVO-Doppik und den zugehörigen 

Mustern. Die Ergebnisrechnung ist rechnerisch richtig. Die Vorjahreszahlen und die fortgeschriebenen 

Planansätze sind richtig dargestellt. Des Weiteren wurde die Übereinstimmung mit dem Finanzbuch-

haltungssystem überprüft. 

Die wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung werden im Folgenden erläutert. 
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 Privatrechtliche Leistungsentgelte 

 Ergebnis  

2021 

Fortgeschriebener  

Ansatz  

Ergebnis  

2022 

Kontenarten 441,442,446 239.160 EUR 288.200 EUR 300.967 EUR 

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte setzen sich im Wesentlichen aus folgenden Erträgen zusammen. 

Tabelle 2: Privatrechtliche Leistungsentgelte 

Konto 
Ergebnis 2021 Ergebnis 2022 

4411000    Mieten und Pachten 113.508 EUR 112.218 EUR 

4421000    Verkauf von Vorräten 119.428 EUR 184.384 EUR 

Bei den Mieten und Pachten handelt es sich hauptsächlich um die Mieten für die Wohnungen im 

Klostergebäude (96 TEUR). Bei dem Verkauf von Vorräten handelt es sich um Holzverkäufe des Bereichs 

Stadtwald aus den Revieren Falkenhusen und Waldhusen für die Stiftung, die gegenüber dem VJ 

erheblich gesteigert wurden. Die Erträge sind in der Höhe plausibel. Die zugehörigen Einzahlungen 

(Kontenarten 641, 642 und 646) lagen mit 213 TEUR wesentlich unter den Erträgen. Ursächlich ist das 

Konto 6421000 Einzahlungen aus Verkauf. Bedingt ist dies hauptsächlich durch fünf Holzrechnungen (89 

TEUR) für die die Lieferung im Dezember 2022, deren Bezahlung aber erst in 2023 erfolgte. Die aus-

stehenden Einzahlungen korrespondieren (zuzüglich Umsatzsteuer) mit den privatrechtlichen 

Forderungen, siehe auch Tz. 4.1.1. 

 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 

 Ergebnis  

2021 

Fortgeschriebener  

Ansatz 

Ergebnis  

2022 

KGr 52 -236.442 EUR -420.075 EUR -310.518 EUR 

 

Die ausgewiesenen Aufwendungen setzen sich hauptsächlich aus folgenden Konten zusammen: 

Tabelle 3: Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen 

Konto Ergebnis 2021 Ergebnis 2022 

5211001    Unterhaltung der Hochbauten 87.677 EUR 141.624 EUR 

5221000    Unterhaltung sonst. unbewegl. Vm 94.088 EUR 107.719 EUR 

5241004    Sonst. Bewirtschaftungsk. der Grst. 40.100 EUR 39.726 EUR 
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Die Steigerung bei der Unterhaltung der Hochbauten beruht auf der Durchführung einer Machbarkeits-

studie zur Sanierung des JJK. Mit dem JA 2022 wurden 84 TEUR Ermächtigungen übertragen. Auf-

wendungen dürfen gemäß den Erläuterungen zum § 23 GemHVO-Doppik nur übertragen werden, soweit 

nach den Planungen des Folgejahres ein Jahresüberschuss erwartet wird (JJK plante 2023 mit einem Fehl-

betrag von 209 TEUR.) oder eine rechtliche Verpflichtung bereits eingegangen wurde. Es war jedoch 2022 

nur ein Auftrag über 4 TEUR vorhanden. Die Ermächtigungsübertragung hätte nur in dieser Höhe statt-

finden dürfen. (Von den übertragenen Mitteln wurden lediglich 15 TEUR in 2023 verausgabt.)  

Bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens handelt es sich um die Bewirtschaftung 

des Stiftungswaldes durch den Bereich Stadtwald. Dieser Aufwand ist zwar gegenüber dem VJ ange-

stiegen, die Erträge aus Holzverkäufen wurden allerdings auch deutlich gesteigert. Die Planüber-

schreitung wurde durch die Mehreinnahmen gedeckt. Für die zeitweise strittige Schlussrechnung des 

Bereichs Stadtwald hat die Stiftung eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 11 TEUR beantragt. 

Diese wird im JA nachrichtlich ausgewiesen. Die Mittel wurden allerdings im Finanzbuchhaltungssystem 

nicht übertragen, sondern korrekt als Verbindlichkeit abgegrenzt.  

Die AZ für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 72) betrugen nur 234 TEUR. Die Differenz zu den 

Aufwendungen entstand hauptsächlich durch die Abgrenzung der Stadtwaldrechnung. 2022 wurden 

keine Abschläge für die laufende Bewirtschaftung bezahlt. Die Schlussrechnung wurde erst 2023 erstellt 

und bezahlt. Die ausstehende Zahlung findet sich (zuzüglich Umsatzsteuer) bei den sonstigen 

Verbindlichkeiten, siehe Tz. 4.1.3. 

4.3 Finanzrechnung 

Der fortgeschriebene Planansatz und die Vorjahreszahlen sind richtig dargestellt. Die Finanzrechnung ist 

formal und rechnerisch richtig. Die vorgelegte Finanzrechnung stimmt mit dem Finanzbuchhaltungs-

system überein. 

Neben den bereits in der Ergebnisrechnung erläuterten, gab es keine weiteren wesentlichen Positionen. 

Bei den geprüften Positionen haben sich keine Beanstandungen ergeben. 

4.4 Anhang  

Der Anhang steht im Einklang mit dem übrigen JA. Die Anlagen entsprechen den gesetzlichen Mustern. 

Gemäß § 51 Abs. 2 GemHVO-Doppik sind besondere Umstände anzugeben, die dazu führen, dass der JA 

ein nicht den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt. Im Anhang wird erläutert, dass 

der nachrichtlich aufgeführte Bestand fremder Finanzmittel (495 TEUR) in der Finanzrechnung keine 

inhaltliche Relevanz hat. 
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5 Lagebericht 

Dem JA ist ein vom Bürgermeister am 18.03.2024 unterzeichneter Lagebericht beigefügt. 

Seit dem Bericht zum JA 20163 weist das RPA darauf hin, dass im Lagebericht nicht auf die Wert-

entwicklung des Waldes eingegangen wird und damit die tatsächlichen Vermögensverhältnisse der 

Stiftung nicht ausreichend dargestellt werden. Vom Bereich Stadtwald wurden für Herbst 2024 auf-

bereitete Inventurdaten angekündigt, so dass laut Lagebericht 2022 dann eine konkrete Aussage zum 

Vermögenswert Wald gemacht werden könne. 

6 Erhalt des Stiftungsvermögens und Mittelverwendung 

Gemäß § 4 Abs. 2 des Stiftungsgesetzes ist das der Stiftung zur dauernden und nachhaltigen Erfüllung 

des Stiftungszwecks zugewandte Vermögen (Stiftungsvermögen) in seinem Bestand zu erhalten. Im Lage-

bericht wird der Vermögenserhalt damit belegt, dass das Stiftungskapital in 2022 nicht geschmälert 

wurde. Der Erhalt des Stiftungsvermögens war damit gegeben. Das RPA weist jedoch darauf hin, dass 

wiederholte Jahresfehlbeträge zu einer Reduzierung des Eigenkapitals geführt haben und langfristig Fehl-

beträge den Erhalt des Stiftungsvermögens gefährden. 

Die Stiftung JJK setzt Teile ihres Vermögens (Stiftsgebäude) unmittelbar und die Erträge aus den Forsten 

und dem Kapitalvermögen zur Verwirklichung des Stiftungszwecks, der Unterhaltung und Verwaltung 

eines Stifts für alleinstehende Damen ein, die das 50. Lebensjahr überschritten haben. 

Tabelle 4: Rücklagenentwicklung 

Jahr Freie Rücklage (§ 62 Abs. 1 Nr. 3 AO) Zweckrücklage (§ 62 Abs. 1 Nr. 1 AO) 

 Anfangs-

bestand 

EUR 

Ent- 

nahme 

EUR 

Ein- 

stellung 

EUR 

End- 

stand 

EUR 

Anfangs-

bestand 

EUR 

Ent- 

nahme 

EUR 

Ein- 

stellung 

EUR 

End- 

stand 

EUR 

2017 242.073 0 0 242.073 204.663 0 0 204.663 

2018 242.073 13.020 0 229.053 204.663 0 0 204.663 

2019 229.053 0  12.075 241.128 204.663 0 24.149 228.812 

2020 241.128 215 0 240.913 228.812 0 0  228.812 

2021 240.913 160.920 0 79.993 228.812 0 0 228.812 

2022 79.993 6.932 0 73.061 228.812 0 0 228.812 

Der Jahresfehlbetrag 2022 in Höhe von 88 TEUR soll 2023 anteilig aus der freien und der Zweckrücklage 

entnommen werden. 

                                                      

3 Vgl. Stiftung JJK -Bericht über die Prüfung der JA 2015 und 2016 vom 13.06.2022, VO /2022/11451 und Stiftung JJK- Prüfungsbericht 

zu den JA 2017 bis 2020 vom 08.06.2023, VO/2023/12535.  
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